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In dieser Ausgabe: 

2021 – ein Jahr der GVV  

unter besonderen Vorzeichen 

Der Sturm des Capitols am 06. 
Januar 2021 läutete ein chao-
tisches wie auch herausfor-
derndes Jahr für uns alle ein, 
in dessen weiteren Verlauf wir 
uns mit dem anfänglichen 
Impfchaos, wiederkehrenden 
Coronabeschränkungen, ei-
nem Jahrhunderthochwasser 
im Westen unseres Landes 
und einer Bundestagswahl 
durchs Jahr kämpften.  
 
Es ist zu erkennen, dass wir 
alle in diesem Jahr ver-
schiedenste Herausforderun-
gen zu meistern hatten – und 
dies galt auch für die GVV. 

 
Alles begann bereits im Jahr 
2020, als wir im Zuge der 
Corona-Maßnahmen unsere 
Mitarbeiter mit der notwendi-
gen IT ausstatteten, um im 
„mobilen Arbeiten“ einsatzbe-
reit sein zu können. Diese Vor-
bereitungen und Erfahrungen 
aus dem Vorjahr waren es 
auch, die uns das Arbeiten 
von zu Hause im Jahr 2021 
deutlich erleichterten. Ange-
passt an die aktuellen gesetzli-

chen Regelungen pendelten 
wir zwischen dauerhafter Ar-
beit im Büro und „mobilen Ar-
beiten“ hin und her. Eine Her-
ausforderung, die wir als Kol-
legium sehr gut meisterten. 
Positiv ist hier herauszustel-
len, dass wir durch die Erfah-
rungen dieser Zeit auch wei-
terhin den Mitarbeitern die 
Möglichkeit bieten, im 
„mobilen Arbeiten“ tätig zu 
sein. 
 
Ein weiterer Punkt, den wir 
nicht mehr in großen Arbeits-
gruppen oder in Seminaren 
vor Ort abhalten konnten, ist 
das Thema Weiterbildung. Je-
der unserer Versicherungsmit-
arbeiter ist verpflichtet, sich im 
Jahr 15 Stunden zu fachspezi-
fischen Themen weiterzubil-
den. Hier gingen wir im Jahr 
2021 neue Wege und nutzten 
online Schulungsmaßnahmen, 
um den gesetzlichen Bestim-
mungen nachzukommen. 
Auch wenn der menschliche 
Austausch zu diesen Themen 
im Einzelfall fehlte, konnten 
wir auch hier die freie Zeitein-
teilung der Maßnahmen und 
die damit verbundene Integrie-
rung in den Tagesablauf per-
fekt nutzen und somit positive 
Erfahrungen beim Thema 
„online Schulungen“ sammeln. 
 
Ein Thema, das vor allem un-
sere Kolleginnen im Innen-
dienst dauerhaft im Jahr 2021 
beschäftigte, waren die Veran-
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staltungen. Durch ständig än-
dernde Voraussetzungen und 
Maßnahmen fiel es uns als 
GVV sehr schwer, an den ge-
planten Veranstaltungen fest-
zuhalten. Unsere jährliche Ge-
sellschafterversammlung 
musste daher vom Mai in den 
November verschoben wer-
den. Unsere erste Regionalta-
gung im Olympiastadion fiel 
genau wie unsere Senioren-
weihnachtsfeier leider kom-
plett aus.  
Aber es gab auch Lichtblicke 
– und diese waren besonders 
hell.  
Die zweite Regionaltagung in 
Stölln konnte wie geplant 
durchgeführt werden und fand 
auch bei Ihnen großen An-
klang.  
 
Das große Highlight war unse-
re Jahrestagung in Lübeck – 
die Inzidenz war zu diesem 
Zeitpunkt an einem für das 
Jahr 2021 gesehen histori-
schen Tiefstwert und die 
Corona-Maßnahmen im Land 
Schleswig-Holstein wurden 
kurz vor unserer Veranstal-
tung nahezu aufgehoben. Wir 
genossen die Veranstaltung 
und das dazugehörige Rah-

menprogramm mit unseren 
Gesellschaftern und unseren 
Kunden im vollen Umfang. Ge-
rade unsere nächtliche 
„Gruselführung“ durch Lübeck 
und die gemeinsame Boots-
fahrt durch das wunderschöne 
Lübeck sorgten bei Ihnen für 
Begeisterung. Für einen Mo-
ment waren wir wieder in der 
Normalität zurück. 
 

Am Vormittag des 
03.November 2021 fand unse-
re verschobene Gesellschaf-
terversammlung statt und am 
Abend folgte das besondere 
Highlight des Tages: Der 30. 
Geburtstag der GVV wurde 
standesgemäß und mit einer 
großen Anzahl von ihnen 
nachgefeiert. Eine Feier, die 
für uns als GVV keine Wün-
sche offenließ. Im besonderen 
Ambiente und mit Gästen vom 
Verband, Versicherern und 
ehemaligen Weggefährten der 

Katastrophen-Rekordjahr 2021 

Naturkatastrophen haben im 
vergangenen Jahr Schäden in 
Höhe von 280 Milliarden Dol-
lar verursacht. Das sind 70 
Milliarden mehr als im Vorjahr. 
Aufgrund des Klimawandels 
werden Naturkatastrophen im-
mer wahrscheinlicher, so die 
Experten von Munich Re. 
 
Heftige Stürme, Sturzfluten, 
Erdbeben sowie andere Na-
turkatastrophen haben dafür 
gesorgt, dass 2021 zu einem 
der schadensreichsten Jahre 

wurde, wie die Rückversiche-
rungsgesellschaft Munich Re 
mitteilte. Die Schäden sind mit 
280 Milliarden Dollar beziffert 
und damit die vierthöchsten 
überhaupt. Der traurige Re-

kord wurde 2011 erreicht mit 
Gesamtschäden in Höhe von 
355 Milliarden Dollar. Und 
auch wenn nicht alle Schäden 
versichert waren, so war es 
doch auch für die Versiche-
rungsbranche ein teures Jahr 
mit 120 Milliarden Dollar versi-
cherten Schäden. Das teuers-
te Jahr war für die Branche 
bisher 2017 mit 146 Milliarden 
Dollar versicherten Schäden. 
 
Starkregen führte im Sommer 
in Europa zu Sturzfluten, die 

GVV konnten wir den Abend 
ausgiebig genießen. Lediglich 
der abendliche Tanz konnte 
aufgrund der Corona-
Bestimmungen nicht wie ur-
sprünglich geplant durchge-
führt werden. 
Unser 30. Geburtstag leitete 
auch das Ende der Veranstal-
tungen für das Jahr 2021 ein.  
Trotz verschiedenster Prob-
lemstellungen waren wir sehr 
zufrieden, dass wir einen 
Großteil der Veranstaltungen 
durchführen konnten und viel 
wichtiger noch: dass Sie so 
zahlreich zu unseren Veran-
staltungen erschienen sind.  
 

Für die GVV endete ein durch-
aus herausforderndes Jahr 
wie es begann – im „mobilen 
Arbeiten“.  
 
Christian Klaus - GVV mbH 
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alles mitrissen, ob Autos, 
Wohnwagen oder ganze Häu-
ser. Hohe Schäden entstan-
den auch an der Infrastruktur 
wie Bahnlinien, Straßen und 
Brücken. Mehr als 220 Men-
schen kamen ums Leben. Die 
Gesamtschäden lagen bei 46 
Milliarden Euro, davon 33 Mil-
liarden Euro in Deutschland. 
Besonders betroffen war das 
Ahrtal, aber auch der Erft-
kreis, Teile Mittelfrankens und 
das Berchtesgadener Land. 
Allerdings war dort nur ein 
recht geringer Anteil versi-
chert, und zwar rund elf Milli-
arden Euro. Bei der Munich 
Re begründet man dies damit, 
dass in Deutschland nur weni-
ge Menschen gegen Elemen-
tarschäden wie Hochwasser 
abgesichert seien und mit ho-
hen Infrastrukturschäden an 
Bahnlinien, Gas- oder Tele-
fonleitungen, die nicht versi-
chert waren.  

 
Im vergangenen Jahr litten vor 
allem die Vereinigten Staaten 
unter Hurrikanen, Tornados 
und einer Kältewelle. So traf 
der Hurrikan Ida im Sommer 
mit Windgeschwindigkeiten 
von bis zu 240 Stundenkilo-
metern mit voller Wucht auf 
die Küste und zog eine Spur 
der Verwüstung nach sich. In 
New Orleans und Umgebung 
fiel die Stromversorgung weit-
gehend aus. Mehr als eine 
Million Haushalte waren da-
mals betroffen. Zehntausende 
Gebäude wurden beschädigt 
oder zerstört. Ida wurde zur 
größten Naturkatastrophe im 

vergangenen Jahr mit einem 
Gesamtschaden von 65 Milli-
arden Dollar. Insgesamt bezif-
fert die Munich Re die Schä-
den in den USA durch Natur-
katastrophen auf rund 145 Mil-
liarden Dollar. Davon waren 
85 Milliarden versichert. 
 
Experten weisen schon seit 
Jahren daraufhin, dass Natur-
katastrophen wie Starkregen, 
Gewitter, Dürren und Wirbel-
stürme in letzter Zeit wahr-
scheinlicher geworden sind. 
So meint Ernst Rauch, der 
Chef-Klimatologe des Münch-
ner Rückversicherers: "Der 
Klimawandel verändert Wahr-
scheinlichkeiten, wir sehen 
das als Schadentrends." Es 
gibt seinen Worten nach eine 
sehr große Wahrscheinlich-
keit, dass in manchen Regio-
nen, bei manchen Gefahren 
heute schon der Klimawandel 
sichtbar ist. Die Indizien seien 

nahezu erdrückend. Dazu 
gehörten schwere Gewitter 
in den USA auch im Win-
terhalbjahr und eben auch 
Starkregen mit Hochwas-
ser in Europa. Bei den 
Hurrikanen erwarte die 
Wissenschaft, dass der 
Anteil der starken Stürme, 

gepaart mit extremen Nieder-
schlägen, durch den Klima-
wandel zunehme. 
 
Deshalb fordern Experten wie 
Rauch, sich auf die veränder-
ten Rahmenbedingungen ein-
zustellen. So wird zum Bei-
spiel im Ahrtal bereits darüber 
nachgedacht, an besonders 
gefährdeten Stellen im Uferbe-
reich zerstörte Gebäude nicht 
wiederaufzubauen. Die Bür-
germeisterin der Verbandsge-
meinde Altenahr, Cornelia 
Weigand, erklärte im Sommer 
2021, dass es wichtig sei, aus 
dieser extremen Katastrophe 
lernen zu können, wie man 

verlässlich und effektiv warnen 
und wie man eine solche Krise 
noch besser managen kann. 
 
Dass Schutzmaßnahmen et-
was bringen, hat sich im ver-
gangenen Jahr eindrucksvoll 
während des Hurrikans Ida in 
den USA gezeigt. Denn nach 
dem verheerenden Hurrikan 
Katrina im Jahr 2005 wurde 
das Deichsystem von New Or-
leans verstärkt. Mit Erfolg, so 
der Munich Re-Experte 
Rauch. So sei Ida zwar stärker 
als Katrina zum Zeitpunkt des 
Landfalls gewesen, doch die 
Schäden seien deutlich gerin-
ger gewesen. Die Dämme und 
Deiche hätten gehalten. Auch 
die Zahl der Todesopfer war 
wesentlich geringer. Auch das 
ist ein Erfolg der Präventions-
maßnahmen – und des Inter-
net. Heutzutage können Men-
schen aufgrund von entspre-
chenden Systemen deutlich 
früher vor Naturkatastrophen 
gewarnt werden. Dies war 
wohl mit ein Grund, warum 
trotz höherer Gesamtschäden 
die Zahl der Opfer in den ver-
gangenen Jahren stagniert, im 
vergangenen Jahr bei rund 
10.000. Ein Frühwarnsystem 
kann aber letztendlich keine 
Schäden verhindern. Und wel-
chen Hinderungsgrund gibt es 
für Ihre noch nicht vorhandene 
Elementarschadenversiche-
rung? 
 
Bernd Miethke - GVV mbH 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/hochwasser-welche-rolle-der-klimawandel-bei-der-flutkatastrophe-spielte,Sgd8oV2
https://www.br.de/nachrichten/wissen/hochwasser-welche-rolle-der-klimawandel-bei-der-flutkatastrophe-spielte,Sgd8oV2
https://www.br.de/nachrichten/bayern/hochwasser-in-bayern-die-flut-in-bildern,SdVSRz6
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/hurrikan-ida-nimmt-kurs-auf-us-kueste-gebiete-evakuiert,ShSEaEO
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Haftung aus Nebenrisiken des Wohnungsunternehmen 

Was bedeutet das? 
 
Wer eine Versicherung ab-
schließt, darf erwarten, dass 
diese genau das absichert, 
was wichtig, notwendig und 
speziell auf den Versicherten 
zugeschnitten ist. 
 
Um das zum Beispiel bei der 
Haftpflichtversicherung für ei-
ne Firma zu gewährleisten, 
braucht der Versicherer ge-
naue Angaben zum Betriebs-
zweck. Er muss also erfahren, 
welche Tätigkeiten ausgeführt 
werden, welche Produkte her-
gestellt bzw. welche Dienst-
leistungen in welchem Umfang 
für wen erbracht werden. Es 
wird eine sogenannte Risiko-
beurteilung vorgenommen. 
Dazu nützen auch die bekann-
ten „Risikofragebögen“, wel-
che man vom Versicherer teil-
weise jährlich zur Meldung von 
Änderungen erhält. In den Be-
dingungen sollten auch Ne-
benrisiken, also Tätigkeiten 
neben dem eigentlichen Be-
triebszweck passend zum Un-
ternehmen versichert werden. 

 
In der Haftpflichtversicherung 
eines Wohnungsunterneh-
mens ist vor allem die gesetzli-
che Haftung als Eigentümer, 
Pächter und Verwalter von ei-
genen und fremden Grundstü-
cken und Gebäuden sowie aus 
dem Bürobetrieb versichert. 
Darüber hinaus muss auch die 
Haftung als Bauherr versichert 
sein inklusive der Haftung aus 

der Tätigkeit eigener Hand-
werker, Hauswarte und gan-
zer Regiebetriebe im eigenen 
Gebäudebestand oder wenn 
zutreffend, auch bei Arbeiten 
für Dritte. Gegebenenfalls wird 
auch die Versicherung aus der 
Haftung als Betreiber von 
Heizhäusern, Stromerzeu-
gungsanlagen, Klärwerken, 
Heizöltanks usw. benötigt. Da-
mit sind wir schon bei den Ne-
benrisiken – also bei betriebli-
chen Tätigkeiten, die über den 
eigentlichen Betriebszweck, 
die Verwaltung von Immobi-
lien, hinaus gehen.  
 
Weitere Beispiele zu versi-
chernder Nebenrisiken in der 
Betriebshaftpflichtversiche-
rung sind die Haftung aus der 
Nutzung selbstfahrender Ar-
beitsmaschinen und nicht zu-
lassungspflichtiger Fahrzeuge 
oder vielleicht auch aus dem 
Einsatz von Flugdrohnen. Das 
geht bis zur Versicherung der 
Haftung als Tierhalter für Hun-
de, welche betrieblichen Zwe-
cken, wie der Bewachung, 
dienen könnten. 
 
Die Absicherung des Versi-
cherungsschutzes im Haft-
pflichtbereich kann durch ei-
nen Rahmenvertrag und/oder 
einzelne Spezial-Haftpflicht-
versicherungen gewährleistet 
werden. So gibt es die Bau-
herrenhaftpflicht-, die Haus- 
und Grundbesitzer-, die Be-
triebs-, die Veranstalter- oder 
auch die Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung.  
 
Auf der Regionaltagung am 
30. März 2022 im Berliner 
Olympiastadion hatten wir u. 
a. das Thema der Haftung aus 
Nebenrisiken, speziell aus der 
Nutzung bzw. dem Betreiben 
elektrischer und elektronischer 

Anlagen behandelt. Wir erken-
nen immer mehr Haftungsrisi-
ken über die eigentliche Tätig-
keit als Verwalter hinaus. 
Durch moderne Ausstattung 
wie Fotovoltaikanlagen mit 
Einspeisung von Strom ins öf-
fentliche Netz oder von Lade-
säulen und Wallboxen für 
Elektromobilität sind nicht nur 
neue eigene Sachwerte zu 
versichern sondern auch die 
Haftpflicht für Schäden Dritter 
aus dem Betrieb solcher Anla-
gen. 
 
Das alles sind versicherungs- 
und haftungsrechtlich für ein 
Wohnungsunternehmen soge-
nannte Nebenrisiken. Wir als 
Versicherungsmakler für die 
Wohnungswirtschaft tun alles, 
um gemeinsam mit Ihnen den 
richtigen Versicherungsum-
fang zu ermitteln und die Risi-
ken bedarfsgerecht abzusi-
chern. 

 
Dazu benötigen wir Ihre Hilfe 
in Form der Meldung von Neu-
erungen oder Änderungen in 
Ihrer Tätigkeit. Das kann eine 
neu angeschaffte technische 
Anlage betreffen oder auch so 
manche neue Dienstleistung, 
welche Sie für Ihre Mieter-
schaft erbringen wollen.  
 
Sprechen Sie die Mitarbeiten-
den der GVV mbH wie immer 
vertrauensvoll darauf an. 
 
Frank Ullrich - GVV mbH 
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Cyber-Attacken mit Lösegeldforderung 

Durch die Pandemie haben 
sich Ransomware-Angriffe auf 
die IT-Systeme von Unterneh-
men wie Lauffeuer verbreitet. 
Dabei bildeten sich immer 
mehr verschiedene Angriffs-
muster heraus: Doppelte und 
dreifache Erpressungskam-
pagnen sowie kriminelle Ge-
schäftsmodelle 
nahmen zu. 
 
Immer häufiger 
sind Cyber-
Attacken mit 
Lösegeldforde-
rungen verbun-
den. Die Pan-
demie befeuert 
diesen Trend. 
Die Coronakri-
se hat in der 
Cyberwelt zu 
einer zweiten „Pandemie“ ge-
führt: Durch das Arbeiten in 
den eigenen vier Wänden ha-
ben sich sogenannte Ransom-
ware-Attacken stark ausge-
breitet. Dabei verschlüsseln 
Hacker die IT-Daten und -
Systeme von Unternehmen 
und fordern für die Freigabe 
Lösegeld. Die zunehmende 
Häufigkeit und Schwere dieser 
Vorfälle ist laut dem aktuellen 
Cyberreport des Allianz-
Industrieversicherers AGCS 
vor allem auf die wachsende 
Zahl unterschiedlicher An-
griffsmuster zurückzuführen, 
beispielsweise auf doppelte 
und dreifache Erpressungs-

kampagnen oder kriminelle 
Geschäftsmodelle wie 
„Ransomware als Dienstleis-
tung“. 
 
Die Zahl der Cyberangriffe ins-
gesamt nahm in der ersten 
Jahreshälfte 2021 nach einer 
Erhebung des Dienstleistungs-

unternehmens Accenture im 
Vergleich zum Vorjahr um 
ganze 125 Prozent zu. Das 
FBI registrierte für den glei-
chen Zeitraum in den USA ei-
ne Steigerung der Ransomwa-
re-Vorfälle um 62 Prozent, 
2020 hatte der Anstieg bei 20 
Prozent gelegen. Der Versi-
cherer AGCS machte ähnliche 
Erfahrungen: 2020 registrierte 
er mehr als tausend Cyber-
schäden, 2016 lag die Scha-
denzahl bei 80. Größter Scha-
dentreiber seien hier die Kos-
ten gewesen, die für Betriebs-
unterbrechung und Wiederher-
stellung der Computersysteme 
anfallen. 2021 hätten sich die-

se Kosten im Vergleich 
zu 2020 bereits mehr 
als verdoppelt: Laut 
Cyberreport stiegen sie 
von 761.106 US-Dollar 
auf 1,85 Millionen Dol-
lar. „Die Zahl der 
Ransomware-Angriffe 
könnte sogar noch zu-
nehmen, bevor sich die 
Lage bessert“, prog-

nostiziert Scott Sayce, Global 
Head bei AGCS. Dabei seien 
nicht alle Angriffe zielgerichtet. 
„Die Kriminellen gehen auch 
mit der Schrotflinte vor, um 
jene Unternehmen zu treffen, 
die sich nicht um ihre 
Schwachstellen und Sicher-
heitslücken kümmern oder sie 

nicht kennen.“ 
 
Die zunehmen-
de Abhängigkeit 
von der Digitali-
sierung, Home-
office während 
des Lockdowns 
und IT-Budget-
beschränkun-
gen waren eini-
ge der Gründe, 
durch die IT-
Schwachstellen 

und infolgedessen Ransom-
ware-Attacken anstiegen. 
Auch die zunehmende Ver-
breitung von Kryptowährungen 
wie Bitcoin, die anonyme Zah-
lungen ermöglichen, ist laut 
AGCS ein weiterer Faktor für 
den Anstieg von Ransomware-
Vorfällen gewesen. Zudem 
würde immer häufiger die Tak-
tik einer „doppelten Erpres-
sung“ angewendet, bei der die 
Verschlüsselung von Daten 
oder Systemen mit einer wei-
teren Erpressung kombiniert 
wird, beispielsweise mit der 
Drohung, persönliche Daten 
zu veröffentlichen. 
 
Ein entsprechender Versiche-
rungsschutz ist trotz des ge-
stiegenen Hacker-Risikos in 
vielen Betrieben nicht an der 
Tagesordnung. „Drei von vier 
Unternehmen erfüllen die 
AGCS-Anforderungen an die 
Cybersicherheit nicht“, erklärt 
AGCS-Manager Jens Krick-
hahn. Er appelliert daher an 
Unternehmen, verstärkt in Cy-
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• Sicheren Zugriff auf Unterneh-
mensanwendungen und -daten ge-
währleisten, zum Beispiel über ein 
VPN-Netzwerk mit entsprechender 
Authentifizierung der Nutzer. 

• Berufliches und Privates strikt 
trennen: Mitarbeiter sollten berufli-
che Geräte, E-Mail-Adressen und 
Passwörter nicht für private Zwe-
cke nutzen dürfen. Umgekehrt soll-
ten sie keine privaten Geräte,  
E-Mail-Adressen und Passwörter 
für geschäftliche Zwecke verwen-
den müssen. 

• Strenge Datenschutzregeln müssen auch zuhause gelten. 
Nach der Arbeit aber auch bei Pausen müssen die Nutzer da-
für Sorge tragen, dass keine Dritten auf die beruflich genutz-
ten Rechner zugreifen können. Die Geräte sind durch sichere 
Kennwörter zu schützen und beispielsweise durch Bild-
schirmsperren auch bei kurzfristiger Abwesenheit zu si-
chern.  

• Auch mobil arbeitende Beschäftigte regelmäßig schulen 
und für die drohenden Gefahren sensibilisieren; klare Regeln 
für den Schutz der mobil genutzten Daten aufstellen. 

• Wichtige Vorgänge wie größere Zahlungsanweisungen oder 
die Änderung der Kontodaten von Kunden und Lieferanten im 
4-Augen-Prinzip und auf zwei Kommunikationswegen prü-
fen lassen, zum Beispiel durch die telefonische Bestätigung 
einer E-Mail-Anweisung. Für die Kontaktaufnahme zur Ge-
genprüfung nur bereits bekannte Telefonnummern und Mail-
Adressen nutzen: Bei einem Betrugsversuch werden über 
den „Antworten“-Button oder per Rückruf-Knopf doch wieder 
nur die Kriminellen erreicht. 

• Offenheit und Ansprechbarkeit sicherstellen: Viele Krimi-
nelle setzen ihre Opfer unter Zeitdruck, die wichtigsten Tele-
fonnummern sollten daher immer griffbereit sein. Zudem soll-
ten alle Mitarbeiter die zuständigen IT-, Datenschutz- und 
Compliance-Verantwortlichen kennen und problemlos anspre-
chen können. 

• Um gegen die wachsende Gefahr durch Stimmensimulatoren 
gewappnet zu sein, sollten Zahlungsanweisungen niemals 
am Telefon und schon gar nicht per WhatsApp-
Sprachnachricht entgegengenommen werden. 

 
Gerd Helmig - GVV mbH 

bersicherheit zu investieren. 
„In ein Haus mit einer offenen 
Tür wird viel eher eingebro-
chen als in ein verschlossenes 
Haus.“ 
 
Welchen Schadenausmaß Ha-
ckerangriffe verursachen, 
zeigte auch die Cyberattacke 
auf die Haftpflichtkasse im Juli 
2021. Dabei hatten Hacker 
den Zugriff des Unternehmens 
auf seine eigenen Daten blo-
ckiert und für die Freigabe Lö-
segeld gefordert. Auch perso-
nenbezogene Daten wurden 
bei dem Angriff abgezogen. 
Über Wochen war daraufhin 
die Webseite des Unterneh-
mens nicht zugänglich. 

 
Ein weiteres Beispiel: Eine 
Ransomware-Attacke legte 
ebenfalls im Juli 2021 die Ver-
waltung des Landkreises An-
halt-Bitterfeld lahm – Anträge 
auf Sozialleistungen oder 
Fahrzeug-Zulassungen konn-
ten nicht gestellt, Mails nicht 
empfangen werden. Durch 
den Angriff landeten persönli-
che Daten von Kreistagsmit-
gliedern und aus Sitzungspro-
tokollen im Darknet. 
 
Wann wird Ihr Unternehmen 
betroffen sein? 
 
Bernd Miethke - GVV mbH 

Risiko mobiles Arbeiten:  

So können sich Unternehmen schützen 
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Leitfaden zum Umgang mit Datenpannen – Teil 1  

Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten – 
die sog. Datenpannen – sind 
insbesondere für Unterneh-
men in vielerlei Hinsicht ein 
heikles Thema. Neben dem 
damit einhergehenden Image- 
und Vertrauensverlust besteht 
unter Umständen die Pflicht 
zur Meldung der Datenpan-
ne gegenüber der zuständi-
gen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde bzw. in manchen Fällen 
müssen auch die von der Da-
tenpanne betroffenen Perso-
nen benachrichtigt werden. 
Zudem können die Verhän-
gung von Bußgeldern durch 
die Datenschutzaufsichtsbe-
hörde oder auch die Geltend-
machung von Schadenser-
satzansprüchen durch die von 
der Datenpanne betroffenen 
Personen drohen. 
Aus diesen Gründen ist es 
wichtig, dass das Vorliegen 
einer Datenpanne schnellst-
möglich erkannt, die Melde-
pflichtigkeit der Datenpanne 
geprüft und dann in richtiger 
Weise gehandelt wird. 
 
Wann liegt eine 
(meldepflichtige) Datenpan-
ne vor? 
Um zu prüfen, ob bei einer 
Datenpanne eine Meldepflicht 
gegeben ist, können verschie-
dene Kriterien herangezogen 
werden. Diese werden im Fol-
genden erläutert. 
 
1. Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
(ugs.: Datenpanne) ist in Art. 
4 Nr. 12 DSGVO legaldefiniert 
als „eine Verletzung der Si-
cherheit, die, ob unbeabsich-
tigt oder unrechtmäßig; zur 
Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung, oder zur unbe-

fugten Offenlegung von bezie-
hungsweise zum unbefugten 
Zugang zu personenbezoge-
nen Daten führt, die übermit-
telt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet 
wurden“. 
Natürlich ist nicht jede Daten-
schutzverletzung meldepflich-
tig. Es muss sich dabei um 
einen Sicherheitsbruch han-
deln, bei dem personenbezo-
gene Daten unrechtmäßig 
Dritten offenbart werden, 
oder infolge eines Sicherheits-
bruchs gelöscht oder zeit-
weise unzugänglich ge-
macht werden. Für eine un-
rechtmäßige Offenbarung per-
sonenbezogener Daten ge-
nügt bereits der – beabsichtig-
te oder unbeabsichtigte – Zu-
griff auf die personenbezoge-
nen Daten. Nicht erforderlich 
hingegen, ist die Kenntnisnah-
me des Inhalts (siehe auch 
„Data-Breach-Meldungen 
nach Art. 33 DSGVO“ des 
HmbBfDI). 
 
Typische Fälle von Daten-
pannen sind 
• das Abhandenkommen von 

Unterlagen, welche perso-
nenbezogene Daten enthal-
ten (z. B. Personalunterla-
gen), 

• die Fehlversendung von 
Unterlagen (z. B. ein Mitar-
beiter erhält die Gehaltsab-
rechnung eines Kollegen), 

• der Diebstahl von elektroni-

schen Datenträgern (z. B. 
ein Notebook oder eine ex-
terne Festplatte wird ge-
stohlen) oder 

• eine Cyberattacke (z. B. 
Hacking, Verschlüsselungs-
trojaner). 

 
2. Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Perso-
nen 
Ferner muss für das Vorliegen 
einer meldepflichtigen Daten-
panne ein Risiko für die Rech-
te und Freiheiten natürlicher 
Personen gegeben sein. Das 
Risiko bemisst sich aus der 
Beziehung zwischen der 
Schwere des Schadens und 
dessen Eintrittswahrschein-
lichkeit (Kühling/Buchner, 
DSGVO, Art. 33 Rn. 7). Je hö-
her der anzunehmende Scha-
den ist, desto geringer sind die 
Anforderungen an die Wahr-
scheinlichkeit seines Eintritts 
(BeckOK, DSGVO Art. 33 Rn. 
36). 
 
Die Art.-29-Gruppe sieht bei 
der Risikobetrachtung die fol-
genden Kriterien vor (Art-29-
Gruppe, Working Paper 250 
rev. 01 S. 27 f.): 
 
• Art des Sicherheitsbruchs 

(Unautorisierter Zugriff ist 
oft gravierender als Daten-
verlust) 

• Art und Umfang der Daten 
• Identifizierbarkeit (Wie ein-

fach und wahrscheinlich ist 

https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2018.11.15_Data%20Breach_Vermerk_extern.pdf
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2018.11.15_Data%20Breach_Vermerk_extern.pdf
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2018.11.15_Data%20Breach_Vermerk_extern.pdf
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Artikel-29-Gruppe/wp250rev01_de.pdf
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Artikel-29-Gruppe/wp250rev01_de.pdf
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es, dass ein Dritter, der un-
autorisierten Zugriff nimmt, 
den Personenbezug her-
stellen kann?) 

• spezielle Umstände hin-
sichtlich der Betroffenen (z. 
B. Kinder als Betroffene, 
besondere Schutzbedürftig-
keit des Betroffenen auf-
grund von Behinderungen) 

• spezielle Umstände hin-
sichtlich des Verantwortli-
chen (z. B. eine medizini-
sche Einrichtung) 

• Anzahl der Betroffenen 
• zu erwartende Konsequen-

zen der Datenpanne 

 
Zu den Konsequenzen nennt 
Erwägungsgrund 85 der 
DSGVO typische Fallgruppen: 
• Verlust der Kontrolle über 

die eigenen Daten 
• Einschränkung von Rech-

ten 
• Diskriminierung 
• Identitätsdiebstahl oder -

betrug 
• finanzielle Verluste 
• Aufhebung der Pseudony-

misierung 
• Rufschädigung 
• Verletzung des Berufsge-

heimnisses 
• andere erhebliche wirt-

schaftliche oder gesell-
schaftliche Nachteile 

 
Wann kann auf die Meldung 
einer Datenpanne verzichtet 
werden? 
Wichtig im Hinblick auf das 
Vorliegen der Meldepflicht bei 
einer Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten ist der Umstand, dass nur 
dann rechtssicher vom Nicht-
bestehen einer Meldepflicht 
ausgegangen werden kann, 
wenn sich sicherstellen lässt, 
dass für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Perso-
nen kein Risiko besteht, wie z. 

B. beim Diebstahl eines USB-
Sticks, auf dem die dort vor-
handenen personenbezoge-
nen Daten entsprechend ver-
schlüsselt gespeichert sind. 
Angesichts des Umstandes, 
dass bei einem Unterbleiben 
der Meldung einer melde-
pflichtigen Datenpanne nach 
Art. 83 Abs. 4 lit. a DSGVO 
ein Bußgeld in Höhe von bis 
zu 10.000.000 € oder von bis 
zu 2 % des gesamten weltweit 
erzielten Jahresumsatzes ver-
hängt werden kann, muss die 
Frage des Bestehens einer 
Ausnahme von der Melde-
pflicht sorgfältig geprüft wer-
den. 

 
Fazit zur Meldepflicht bei 
einer Datenpanne 
Die Einschätzung, ob eine 
meldepflichtige Datenpanne 
vorliegt, kann im Einzelfall äu-
ßerst schwierig sein und sollte 
aus diesem Grund unter Hin-
zuziehung entsprechender Ex-
pertise (z. B. die/den Daten-
schutzbeauftragte/n oder im 
Datenschutzrecht geschulte 
Fachkräfte) erfolgen. 
 
Welche Vorkehrungen zur 
Vermeidung einer Datenpan-
ne können getroffen wer-
den? 
Auch im Falle der rechtzeiti-
gen Meldung einer Datenpan-
ne kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass – aufgrund der 
bereits vorliegenden Verlet-
zung datenschutzrechtlicher 

Pflichten – seitens der Daten-
schutzaufsichtsbehörde ein 
Bußgeld verhängt wird. Zudem 
könnte den von der Datenpan-
ne betroffenen Personen auch 
ein Schaden entstanden sein, 
wofür der Verantwortliche z. B. 
nach Art. 82 DSGVO scha-
densersatzpflichtig sein 
kann. 
 
Daher ist es umso wichtiger, 
wenn bereits im Vorfeld ent-
sprechende Maßnahmen ge-
troffen werden, durch die das 
Risiko einer Datenpanne mini-
miert bzw. ausgeschlossen 
wird. Darunter fallen insbeson-
dere regelmäßige Schulun-
gen der eigenen Mitarbeiten-
den im Datenschutzrecht so-
wie die Implementierung an-
gemessener technischer 
und organisatorischer Maß-
nahmen (TOM), bspw. eine 
wirksame Verschlüsselung der 
personenbezogenen Daten 
auf mobilen Datenträgern. 
 
Der Verantwortliche (z. B. der 
Unternehmer) sollte ferner da-
für sorgen, dass ein entspre-
chender Prozess zum Um-
gang mit Datenpannen vor-
handen und den Mitarbeiten-
den auch bekannt ist. Im Ideal-
fall sollte es so sein, dass so-
fort nach Kenntnisnahme einer 
Datenpanne in einem Unter-
nehmen die diesbezüglich zu-
ständigen Stellen (z. B. die/der 
Datenschutzbeauftragte, 
Rechtsabteilung, Geschäftslei-
tung etc.) unterrichtet werden. 
 
Michael Frömming, Volljurist 
Berater Datenschutz 
 
Der Artikel wurde veröffentlich 
auf: https://www.datenschutz-
notizen.de/leitfaden-zum-umgang-mit-
datenpannen-teil-1-1833273/ 
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Verkehrsopferhilfe 

Immer wieder kommt es im 
Straßenverkehr zu vorsätzlich 
verursachten Unfällen. Welche 
Folgen hat das für die Geschä-
digten? 
 
Im hessischen Witzenhausen, 
etwa 40 km östlich von Kassel, 
fuhr kürzlich ein Pkw in eine 
Gruppe von Schulkindern. Da-
bei stirbt ein achtjähriges Mäd-
chen und zwei weitere werden 
schwer verletzt. Was zunächst 
wie ein tragischer Unfall aus-
sieht, könnte aufgrund von 
Zeugenaussagen und fehlen-
der Bremsspuren eine Vor-
satztat gewesen sein. Man 
vermutet beim Fahrer eine tie-
fe psychische Störung. 

 
Immer wieder kommt es im 
Straßenverkehr zu vorsätzlich 
verursachten Unfällen – glück-
licherweise nur sehr selten mit 
solch traurigen Folgen. Meist 
leiden nur die beteiligten Fahr-
zeuge, aber auch das ist är-
gerlich. Oft sind es Stresssitu-
ationen wie lange Stop-and-
Go-Phasen, lange Stehzeiten 
im Stau oder die Überreaktion 
auf das Verhalten eines ande-
ren Verkehrsteilnehmers, die 
einem Fahrer kurz die Siche-
rung herausfliegen lassen. 
„Dem zeig ichs!“, Kampfschrei, 
Fuß aufs Gas und dann ist es 
schon passiert. Es genügt der 
berühmte „Ein schlechter Tag“. 
Wer den Film Falling Down 
kennt, weiß, was wir meinen. 
 

Die Haftpflicht zahlt nicht! 
Nun sorgt die Pflicht zur Kfz-
Haftpflicht für ein grundsätz-
lich auch angebrachtes Gefühl 
von Sicherheit, dass man für 
den erlittenen Schaden zumin-
dest finanzielle Entschädigung 
erhält. In den geschilderten 
Fällen wird diese Erwartungs-
haltung nun aber erst einmal 
bitter enttäuscht werden, da 
die Haftpflicht des Unfallverur-
sachers nicht zahlen wird. 
Vorsatz zählt zu den Aus-
schlüssen, weshalb die Ableh-
nung fachlich auch korrekt ist. 
Muss man sich nun an den 
Schädiger direkt halten und 
hoffen, dass dort genug zu ho-
len ist? Im Fall der drei Mäd-
chen ist es schwer vorstellbar, 
dass ein Normalbürger genug 
Rücklagen für angemessene 
Entschädigungen hat. Ist da 
ein Scheitern nicht vorpro-
grammiert? 
 
Für solche Fälle ist gesorgt! 
 
Nein, ganz so schlimm wird es 
nicht kommen, denn für solche 
Fälle ist vorgesorgt. Bereits 
seit 1955 erhielten Geschädig-
te aus dem „Fahrerflucht-
fonds“ Entschädigungsleistun-
gen. Acht Jahre später ent-
stand die heutige Verkehrsop-
ferhilfe e. V., ein Garantie-
fonds. Von allen Haftpflichtver-
sicherern gezeichnet, dient er 
der finanziellen Unterstützung 
von Unfallopfern und fungiert 
seitdem sozusagen als natio-
nale Entschädigungsstelle. Im 
Gegensatz zu den frühen Jah-
ren, in denen Geschädigte le-
diglich dann Zahlungen aus 
dem Entschädigungsfonds er-
warten durften, wenn der Ver-
ursacher des Unfalles nicht 
ermittelt werden konnte – also 
tatsächlich nur bei Fahrer-

fluchtunfällen – hat sich seit 
1963 viel getan. Ab diesem 
Zeitpunkt konnten Rechtsan-
sprüche auf Entschädigung 
geltend gemacht werden. Zu-
dem legte man einen erhöhten 
Leistungsumfang fest, d. h., 
dass beispielsweise Geschä-
digte nicht nur Leistungen bei 
Unfallflucht erhalten können 
und dass neben den reinen 
Personenschäden nun auch 
Sachschäden aus dem Ent-
schädigungsfonds gezahlt 
werden. 
 
Natürlich müssen bestimmte 
Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung eingetreten 
sein. Diese sind in § 12 – 14 
PflVersG (Voraussetzungen 

für Geltendmachung) geregelt. 
Folgendes wird u. a. genannt: 
 
Über den Schadenverursacher 
kann kein Schadenersatz ver-
langt werden, weil 
 
• das Fahrzeug nicht ermittelt 

werden kann 

• das Fahrzeug nicht versi-
chert ist 

• der Unfall mit Vorsatz her-
beigeführt wurde 

• die Haftpflichtversicherung 
des Verursachers insolvent 
ist 

• der Schadenverursacher 
ausländischer Bürger ist, der 
von der Haftpflichtversiche-
rung befreit ist 
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Wie steht es um den Leis-
tungsumfang? 
Grundsätzlich erhalten Ge-
schädigte nur dann Entschädi-
gungsleistung, wenn keine an-
dere Stelle (Versicherer, Ar-
beitgeber, Sozialversiche-
rungsträger, Versorgungsstelle 
usw.) dafür aufkommen kann 
oder darf. Die Verkehrsopfer-
hilfe tritt folglich unter o. g. 
Umständen in eine subsidiäre 
Haftung ein. 
 
Die Leistung des Garantie-
fonds beschränkt sich auf die 
gesetzlichen Mindestdeckungs
-summen der Kfz-Haftpflicht-
versicherung. 
 
Eine Besonderheit unterschei-
det die heutige Verkehrsopfer-
hilfe allerdings stark von dem 
damaligen Fahrerfluchtfonds: 
Während dieser ausschließlich 
bei Schäden mit Tatbestand 

des unerlaubten Entfernens 
vom Unfallort leistete, wird 
dies heute eingeschränkt, um 
die missbräuchliche und über-
mäßige Inanspruchnahme zu 
verhindern. So werden bei-
spielsweise durch einen Unfall 
mit Fahrerflucht hervorgerufe-
ne Schäden am Fahrzeug 
nicht ersetzt. Auch andere 
Sachschäden (z. B. Kleidung, 
Gepäck usw.) werden nur bei 
einer Mindestschadensumme 
von 500 Euro übernommen. 
 
Die Zahlung von Schmerzens-
geldern ist gesetzlich nicht ge-
regelt und erfolgt nur in Aus-
nahmefällen. 
 
Sollen Ansprüche geltend ge-
macht werden, erfolgt dies im-
mer nur im Auftrag der Ver-
kehrsopferhilfe e. V. und ent-
weder durch die Kfz-
Versicherung oder in einem 

mit Untervollmacht ausgestat-
tetem Schadenregulierungsbü-
ro. 
 
Wie Versicherungen kann 
auch die Verkehrsopferhilfe 
nur für finanziellen Ausgleich 
sorgen. Sie bringt keine ge-
liebten Menschen zurück und 
heilt weder körperliche noch 
psychische Schäden. Aber zu 
wissen, dass es sie gibt und 
wie man auch als Versiche-
rungsmakler seinen geschä-
digten Kunden bei der Bean-
tragung von Leistungen helfen 
kann, sorgt nicht nur für Geld, 
sondern auch für das gute, 
wertvolle Gefühl, dass da je-
mand ist, der einem im Rah-
men seiner Möglichkeiten in 
einer schweren Zeit hilft. 
 
Frank Ullrich - GVV mbH 
Quelle: VEMA Versicherungsmaklergesellschaft – 
VEMA Extranet Blog vom 09.11.2021 
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Welche Versicherung zahlt bei einem Autodiebstahl? 

Wenn das Auto gestohlen 
wurde, ersetzt die Teilkasko-
versicherung den entstande-
nen Schaden. Auch wer eine 
Vollkaskoversicherung abge-
schlossen hat, wird entschä-
digt, denn die Teilkasko ist 
automatisch in der Vollkasko 
inbegriffen. Auf den persönli-
chen Schadenfreiheitsrabatt 
hat ein Autodiebstahl keinen 
Einfluss. 
 
Autodiebe haben es in der Re-
gel auf im Auto befindliche 
Wertsachen (z. B. Navigati-
onsgeräte, Autoradios, Mobil-
telefone bzw. Bargeld oder 
Zahlungskarten) oder aber auf 
das Auto selbst abgesehen. 
Auch ältere Autos werden ge-
stohlen, z.B. für eine Spritztour 
oder zum Begehen weiterer 
Straftaten. 
 
Die Zahl der Diebstähle von 
Kraftfahrzeugen im Jahr 2020 
ist, im Vergleich zum Vorjahr, 
von 28.132 auf 23.646 weiter 
gesunken (2018: 30.232), hält 
sich aber auf hohem Niveau. 
 

Insbesondere hochwertige 
Pkw, SUV-Modelle und Klein-
transporter stehen zurzeit im 
Fokus der Diebe. Vermehrt 
wird aber auch der Diebstahl 
von Oldtimern und sog. 
„Youngtimern“ registriert. 
 
Die Autos werden aufgebro-
chen, indem beispielsweise 
die Seitenscheiben einge-
schlagen, Tür oder Schloss 
ausgestochen oder die Heck-
klappenschlösser aufgehebelt 
werden. 
 
Andere Täter tauschen beim 
Probefahren von Ausstellungs-
fahrzeugen die Schlüssel, un-
terschlagen Mietfahrzeuge, 
oder stehlen bei einem Woh-
nungseinbruch oder aus Ja-
cken-Taschen die Fahrzeug-
schlüssel. 
 
Ein Diebstahl kann jederzeit 
passieren, das heißt es gibt 
grundsätzlich keine tatkriti-
schen Zeiten beim Kfz-
Diebstahl. Allerdings lassen 
sich als örtliche Schwerpunkte 
überwiegend die Ballungsräu-

me ausmachen. 
 
So schützen Sie sich vor 
Autodieben 
 
In erster Linie ist es wichtig, 
beim Verlassen des Autos die 
Zündschlüssel zu ziehen und 
alle Fenster, Türen, Koffer-
raum, Schiebedach und Tank-
deckel abzuschließen. Dar-
über hinaus gibt es mechani-
sche sowie elektronische Si-
cherungen.  
 
Parken Sie hochwertige Fahr-
zeuge wenn möglich nicht am 
Straßenrand oder in ungesi-
cherten Carports. Nutzen Sie 
eine abschließbare Garage 
oder stellen Sie Ihr Fahrzeug 
zumindest an gut beleuchteten 
und belebten Straßen ab. 
 
Achten Sie auf verdächtige 
Personen oder Fahrzeuge mit 
auswärtigen Kennzeichen, die 
mehrmals langsam durch die 
Straße „streifen“ und notieren 
Sie sich das Kennzeichen. In-
formieren Sie anschließend 
die Polizei. 

 
Achten Sie auch auf Per-
sonen, die Ihr Fahrzeug 
fotografieren. Dies kann 
bereits eine Vorberei-
tungshandlung für einen 
späteren Diebstahl sein. 
Hochwertige Fahrzeuge 
werden oft auf Bestellung 
gestohlen. 
 
Ziehen Sie den Zünd-
schlüssel immer ab - auch 
bei kurzer Abwesenheit (z. 
B. beim Tanken, Zeitungs-
kauf). Nur so ist im Regel-
fall auch die Wegfahrsper-
re aktiviert. 
 
Lassen Sie das Lenkrad-
schloss immer einrasten. 
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Ist Ihr Fahrzeug mit einer 
Diebstahlwarnanlage ausge-
stattet, nehmen Sie diese 
auch in Betrieb. 
 
Schließen Sie Fenster, Türen, 
Kofferraum, Schiebedach, 
Tankdeckel/-klappe, auch 
wenn Sie sich nur kurz vom 
Fahrzeug entfernen. Ein abge-
schlossener Tankdeckel er-
schwert einem Dieb das Tan-
ken zum „Nulltarif“. Denken 
Sie auch daran, das Dach Ih-
res Cabrios zu verschließen. 
Achten Sie darauf, dass Ihr 
Fahrzeug das Verriegeln der 
Türen mit der Funkfernbedie-
nung durch ein optisches Sig-
nal quittiert. Funkblocker kön-
nen das Funksignal Ihrer Fern-
bedienung stören, so dass Ihr 
Fahrzeug dann nicht ver-
schlossen ist. 
 
Verstecken Sie Ersatzschlüs-
sel nicht am oder im Fahrzeug 
– auch diese Verstecke sind 
den Dieben bekannt. Denken 
Sie daran: Nach der Recht-
sprechung ist das Zurücklas-

sen eines Zweitschlüssels im 
Fahrzeug eine grobe Fahrläs-
sigkeit, die den Versicherer im 
Falle des Auto-Diebstahls von 
der Leistung befreit. 
 
Lassen Sie keine Schlüssel 
unbeaufsichtigt in Jacken- 
bzw. Manteltaschen zurück, 
wenn Sie diese in Gaststätten 
an der Garderobe oder in Um-
kleidekabinen aufhängen. 
 
Wenn Ihnen ein Autoschlüssel 
entwendet wurde oder Sie ihn 
verloren haben, fahren Sie 
umgehend zu Ihrer Fachwerk-
statt. Dort gibt es Möglichkei-
ten, den Schlüssel sofort zu 
sperren. 
 
Professionelle Autodiebe bre-
chen auch in Häuser oder 
Wohnungen ein, um in Besitz 
des Fahrzeugschlüssels zu 
gelangen. Da Fahrzeug- und 
Hausschlüssel meist in der 
Diele liegen oder am Schlüs-
selbrett hängen ist es dann ein 
Leichtes, Fahrzeuge sogar 
aus einer abgeschlossenen 
Garage zu entwenden. 

 
Wenn Sie ein Fahrzeug mit 
Keyless Komfortsystem be-
sitzen: 
 
Legen Sie den Schlüssel nie 
in der Nähe der Haus- oder 
Wohnungstür ab bzw. versu-
chen Sie das Funksignal 
durch geeignete Maßnah-
men (z. B. Aluminiumhüllen) 
abzuschirmen. Machen Sie 
vorher den Selbsttest. Nur 
wenn das Fahrzeug sich 
nicht einmal dann öffnet, 
wenn Sie den 
„abgeschirmten“ Schlüssel 
direkt neben die Fahrzeugtür 
halten, haben auch die Die-
be mit der Überlistung dieser 
Technik keine Chance. 
 
Achten Sie beim Aussteigen 

aus dem Wagen auf Personen 
mit Aktenkoffern in Ihrer unmit-
telbaren Nähe. Dabei könnte 
es sich um professionelle Au-
todiebe handeln. 
 
Fragen Sie bei dem Hersteller 
Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr 
Fahrzeug der Komfortzugang 
temporär deaktiviert werden 
kann. Manche Hersteller bie-
ten am Schlüssel die Funktion, 
durch zweimaliges Drücken 
auf die Verriegelungs-Taste 
am Schlüssel, die Keyless 
Funktion ganz auszuschalten. 
Fragen Sie bei Ihrer Fach-
werkstatt nach, welche Mög-
lichkeit es speziell für Ihr Fahr-
zeug gibt. 
 
Des Weiteren gibt es funkdich-
te Hüllen für Keyless-
Schlüssel. So können die Die-
be den Funkschlüssel nicht 
über längere Strecken übertra-
gen. 
 
Gerd Helmig - GVV mbH 
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Starkregen kann jeden treffen, es ist nur eine Frage der Zeit 

Es wird ein heißer und trocke-
ner Sommer. Gleichzeitig neh-
men Starkregen- und Hoch-
wasserereignisse zu. Wie sind 
die Starkregenereignisse des 
vergangenen Sommers in 
Deutschland aus meteorologi-
scher Sicht einzuordnen und 
welche Bedeutung haben die-
se Unwetterereignisse für die 
Versicherungswirtschaft? 
 
Dies steht in einem physikali-
schen Zusammenhang, denn: 
je höher die globale Tempera-
tur steigt, desto mehr Wärme 
und Energie sammelt sich in 
der Atmosphäre. Es muss also 
mehr Temperatur auf die Regi-
onen der Welt verteilt werden: 
Es wird wärmer. Und genau 
dieser Zugewinn an Energie 
sorgt eben auch dafür, dass 
die Luft nach rein physikali-
schen Gesetzen mehr Feuch-
tigkeit aufnehmen kann: Es 
wird nasser. Mit jedem Grad 
Temperaturerhöhung steigt die 
Aufnahmefähigkeit der Luft 
von Wasserdampf um etwa 
7% an. 

 
Seit wann ist denn überhaupt 
eine Zunahme von Starkre-
genfällen messbar? Menschli-
che Wahrnehmung einerseits 
und nüchterne statistische 
Fakten andererseits kommen 
sich hier in die Quere. Gefühlt 
gibt es in den letzten 20 Jah-
ren eine gewisse Tendenz zu 
einer Zunahme von Starkre-
gen. Auf Basis statistischer 
Daten kann aber noch keine 

endgültig belegte Trendzunah-
me durch den Klimawandel 
festgestellt werden. Das Moni-
toring von Starknieder-
schlagsereignissen ist extrem 
schwierig, weil wir es mit ei-
nem grundsätzlich seltenen 
und dazu kleinräumigen Phä-
nomen zu tun haben. Letztlich 
existieren daher erst seit 20 
Jahren durch Einführung der 
flächendeckenden Nieder-
schlagserfassung mittels Ra-
dar für derartige Auswertun-
gen gut geeignete Daten. 
 
Allein die Niederschlagsmen-
gen in Westdeutschland wa-
ren für die Region schon et-
was sehr Besonderes. Solche 
Mengen sind dort von den 
Messtöpfen des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) bisher 
noch nicht gemessen worden. 
Auf ganz Deutschland be-
trachtet sind solche Mengen 
hingegen auch früher schon 
beobachtet worden. 
 
Je stärker und ungewöhnlicher 
das Ereignis ist, desto mehr 
nimmt dessen Häufigkeit in 
der Zukunft prozentual zu. 
Das betrifft Sommer und Win-
ter gleichermaßen, wobei in 
der Sommersaison von April 
bis September vermehrt Stark-
regen und in der Wintersaison 
dann vermehrt Dauernieder-
schläge auftreten. Nieder-
schlagsereignisse, die gegen-
wärtig einmal pro Sommer 
auftreten, erfolgen in der fer-
nen Klimazukunft, also von 
2071–2100, etwa zweimal pro 
Sommer. Aber klar sollte sein, 

dass es auch in den nächsten 
Jahrzehnten sehr wahrschein-
lich schon eine steigende Ten-
denz geben wird. Regional be-
trachtet neigen Klimamodelle 
auch ein Stück weit dazu, dass 
die Häufigkeit in Richtung Al-
pen sowie nach Südwest-
deutschland tendenziell etwas 
stärker zunimmt. 
 
Künftige Bauherren sollten da-
her bevorzugt das höher gele-
gene Grundstück bebauen. 
Auch ein Blick auf den zum 
Grundstück nächsten Wasser-
lauf sowie in die amtlichen 
Hochwasserkarten kann sicher 
nicht schaden. Klar sollte sein: 
Am schnellsten und am meis-
ten sammelt sich das Wasser 
in Senken. Das sollte man sich 
bei seiner Bau- bzw. Kaufent-
scheidung einfach bewusst 
machen. 
 
Die Versicherungswirtschaft ist 
am Thema Starkregen sehr 
interessiert. Der DWD hat zu-
sammen mit dem Gesamtver-
band der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) zu die-
sem Thema ein Forschungs-
projekt durchgeführt. Die Ko-
operation identifizierte erstmals 
systematisch das Schadenaus-
maß und -potenzial von Stark-
regen in ganz Deutschland. 
Außerdem wurden die Charak-
teristika besonders schaden-
trächtiger Starkregen betrach-
tet. 
 
Zentrale Ergebnisse sind ers-
tens: Starkregen kann in 
Deutschland jeden treffen – es 
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ist eben nur eine Frage der 
Zeit. Das zeigt der Blick auf 
die Unwetterwarnungen vor 
Starkregen in ganz Deutsch-
land im Zeitraum 2001–2020. 

 
Praktisch überall in Deutsch-
land wurde schon vor 
Starkregenunwetter gewarnt. 
Kurze, heftige Niederschläge 
treten überall mit einer ähnlich 
hohen Wahrscheinlichkeit auf. 
Zweitens: Schäden entstehen 
vor allem durch kurze und hef-
tige Starkregenereignisse. 
Und ganz konkret: Die meis-
ten Schäden bringen dreistün-
dige Starkregenereignisse. 
Ein Verständnis dieser Zu-
sammenhänge wird für die 
Versicherungswirtschaft – 
Stichwort Elementarschaden-
versicherung – immer wichti-
ger. Durch das DWD-GDV-
Projekt verstärkt gibt es mitt-
lerweile einen relativ regen 
Austausch. Das wird sich in 

Zukunft auch noch weiter in-
tensivieren. Es geht dann aber 
vermutlich nicht mehr nur um 
Starkregen, sondern auch um 
andere Extremwetterereignis-
se wie Hagel oder Sturm. 
 
Man gewinnt den Eindruck, 
dass die Realität den Progno-
sen der Klimaforscher schnel-
ler folgt als erwartet und diese 
Wahrnehmung ist nachvoll-
ziehbar. Beim Temperaturan-
stieg der jüngeren Klimapro-
jektionen befindet sich 
Deutschland auf dem erwarte-

ten Pfad. Hier passen die Vor-
hersagen. Bei den Nieder-
schlägen und gerade bei den 
Extremereignissen bleiben die 
Projektionen keinesfalls hinter 
der Realität zurück. Starkre-
gen ist nicht nur ein zeitliches, 
sondern auch ein räumliches 
Phänomen. Dieser Zusam-
menhang kann durchaus die 
menschliche Wahrnehmung 
ein wenig verzerren. 
 
Bernd Miethke - GVV mbH 

Interessantes aus dem Gerichtssaal 

Eine Hausverwalterin hatte 
entgegen ihren Verpflichtun-
gen über einen längeren Zeit-
raum nicht dafür Sorge getra-
gen, für das von ihr verwaltete 
Gebäude eine Feuerversiche-
rung abzuschließen. In diesem 
Fall darf sie trotz einer ander-
weitigen Beschlussfassung 
der Mehrheit der WEG von ih-
ren Aufgaben entbunden wer-
den. Das geht aus einem Ur-

teil des LG Frankfurt am Main 
vom 24.06.2021 hervor  
(2-13 S 25/20). 
 
Geklagt hatte die Eigentüme-
rin einer Eigentumswohnung. 
Sie war bei einer Entschei-
dung über die Frage, ob die 
Verwalterin des Gebäudes 
von ihren Aufgaben entbun-
den werden sollte, von der 
Mehrheit der Eigentümer 

überstimmt worden. 
 
Ihre Forderung hatte sie damit 
begründet, dass die Verwalte-
rin es entgegen ihren Aufga-
ben über Jahre versäumt hat-
te, eine Feuerversicherung für 
das Gebäude abzuschließen. 
 
Dass die Klägerin überstimmt 
wurde, war kein Wunder. 
Denn die Verwalterin und de-
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Wussten Sie schon, ... 

dass es auch bei Mäharbeiten 
Verkehrssicherungspflichten 
gibt? 
 
Werden in einem Abstand von 
zwei bis drei Meter zu einem 
parkenden Fahrzeug Mähar-
beiten durchgeführt, muss der 
Bediener des Mähers dafür 
sorgen, dass weder Personen 
noch Sachen Dritter durch 
hochfliegende Steine beschä-
digt werden können (Urteil des 
OLG Frankfurt a.M. vom 
31.08.2021 - 26 U 4/21). 
In diesem Fall hat der Fahrer 
eines Linienbusses das Fahr-
zeug vorübergehend auf ei-
nem Halteplatz abgestellt. 
Währenddessen führte ein Mit-
arbeiter der Beklagten parallel 
zu dem Halteplatz Rasenmäh-
arbeiten mit einem Aufsitzmä-
her durch. Dabei wurde ein 
Stein hochgeschleudert, der 
eine Scheibe des Busses ein-

schlug. 
 
Die Klägerin verlangte von der 
Beklagten die Zahlung von 
Schadenersatz, da der Scha-
den durch die Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht sei-
tens des Mitarbeiters entstan-
den sei. Mit Blick auf die Nähe 
zum Bus von lediglich zwei bis 
drei Meter habe der Mitarbei-
ter dafür sorgen müssen, dass 
der Bus nicht in Mitleiden-
schaft gezogen werden konn-
te. 
Das OLG gab dem Kläger 
Recht. Nach Meinung des Ge-

richts muss ein Verkehrssi-
cherungspflichtiger zwar keine 
absolute Sicherheit gewähren. 
Er muss allerdings zumutbare 
Sicherungsmaßnahmen tref-
fen, die ein verständiger und 
umsichtiger, in vernünftigen 
Grenzen vorsichtiger Mensch 
für ausreichend halten darf, 
um andere Personen vor 
Schäden zu bewahren. 
Angesichts des überschauba-
ren Bereiches war es dem 
Fahrer des Aufsitzmähers aus 
der Sicht des OLG zumutbar 
gewesen, die Wiese nach 
Steinen abzusuchen oder ei-
nen Rasenmäher mit Rund-
umschutz einzusetzen. Alter-
nativ hätte er auch mobile 
Schutzwände aufstellen kön-
nen. Das habe er jedoch nicht 
gemacht. 
 
Bernd Miethke - GVV mbH 

ren Ehemann hielten die 
Mehrheit an der WEG. Sie 
fochte die Entscheidung daher 
auf gerichtlichem Weg an. 
 
Mit Erfolg. Sowohl das in ers-
ter Instanz mit dem Fall be-
fasste Amtsgericht Wiesbaden 
als auch das von der Beklag-
ten in Berufung angerufene 
Frankfurter LG hielten die For-
derung der Wohnungseigentü-
merin für begründet. 
 
Nicht hinzunehmende Ent-
scheidung 
 
Nach Ansicht der Richter 
muss die Betroffene den Be-
schluss der Mehrheit der WEG 
nicht hinnehmen. Denn nach 
dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme habe die Verwalterin 

ihr Amt nicht ordnungsgemäß 
ausgeübt. Sie habe es näm-
lich seit mehr als 5 Jahren ver-
säumt, eine Feuerversiche-
rung für das Gebäude abzu-
schließen. 
 
Eine derartige Lücke im Versi-
cherungsschutz könne zu ei-
nem Totalverlust eines teils 
des Vermögens der WEG füh-
ren.  
 
Die Klägerin hatte daher trotz 
der Tatsache, dass die Mehr-
heit der Eigentümer die massi-
ve Pflichtverletzung der Ver-
walterin hinnehmen wollte, ei-
nen Anspruch auf deren Ent-
bindung von ihren Aufgaben. 
 
„Die Wahl eines derart unge-
eigneten Verwalters muss ein 

Eigentümer gegen seinen Wil-
len nicht hinnehmen, denn der 
Verwalter hat durch seine Tä-
tigkeit Zugriff auf wesentliche 
Vermögenswerte der Eigentü-
mer. Einen in diesem Bereich 
unzuverlässigen Verwalter 
muss ein Eigentümer auch 
dann nicht hinnehmen, wenn 
die Mehrheit der Eigentümer 
meint, ihm gleichwohl vertrau-
en zu können“, heißt es dazu 
in der Urteilsbegründung. 
 
Das Frankfurter LG sah keine 
Veranlassung, eine Berufung 
gegen seine Entscheidung zu-
zulassen. 
 
Uwe Stock - GVV mbH 
Quelle: Versicherungs-Journal.de 
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nächste Veranstaltungen der GVV 
 
22./23. September Jahrestagung Marriott Hotel in Leipzig 
09. November Versicherungsschulung - 
 Hotel Müggelsee in Berlin 
01. Dezember Seniorentreffen in Potsdam 

Unsere Veranstaltungstermine 
für 2022 finden Sie auf unserer 
Homepage unter:  
 
https://gvv-berlin.de/infos-
aktuelles/veranstaltungen 

Zu guter Letzt 

Hallo, mein Name ist Marcel 
Riedel und bin seit dem 
01.04.2022 als Ansprechpart-
ner im Team der GVV für Sie 
erreichbar. Gern unterstütze 
ich Sie zukünftig bei allen The-
men rund um den Versiche-
rungsbereich. 
 
Nach bestandener Prüfung 
zum Versicherungskaufmann 
war ich einige Jahre in der 
Kundenbetreuung bei namhaf-
ten Versicherern tätig. Diese 
Tätigkeiten beinhalteten neben 
der qualifizierten Betreuung 
der Privatkunden auch den 
gewerblichen Kunden in der 
ganzheitlichen Beratung wie 
auch eine aktive Schadenre-
gulierung. Ferner erhielt ich 
die Chance, eine hochwertige 
Spezialistenausbildung zu 
durchlaufen, welche mir einen 
umfassenden Einblick in die 
einzelnen Bereiche der Absi-
cherung gewerblicher und in-
dustrieller Kunden brachte.  
 
Diese Speziallistenausbildung 
beinhaltetet tiefergehende 
Fachinformation zur gewerbli-
chen Sachversicherung z. B. 
der Gebäudeversicherung, 

Technische Versicherungen, 
Transportversicherungen, 
Rechtsschutzversicherungen, 
Haftpflichtversicherungen. 
 
Erlerntes Wissen ergänzt 
durch praxisbezogene Weiter-
bildungen verhalfen mir zum 
Fachwirt für Finanzberatung, 
staatlich anerkannten Be-
triebswirt sowie zum Haft-
pflicht- und technischen Un-
derwriter und brachten mir zu-
sätzlich tiefergehende Einbli-
cke, welche auf geprägtes 

Wissen aufbauen. 
 
Ergänzend verschaffte ich mir 
in den letzten Jahren einen 
weitreichenden Überblick fun-
damentaler Themen wie z. B. 
die Absicherung von Unter-
nehmen im Bereich von Cy-
berrisiken , industriellen Sach- 
und Technischen Versiche-
rung wie aber auch risikoge-
rechte Lösungen für Organe.  
 
Der Teamgedanke, der Kon-
takt untereinander wie auch 
der Spaß bei der Arbeit stan-
den im Vordergrund, mich für 
die GVV zu entscheiden.  
 
Daher freue ich mich, von jetzt 
an ein Teil des Teams zu sein, 
um Sie zukünftig bestmöglich 
zu unterstützen und bei 
schwierigen Situationen zu be-
gleiten.  
 
Ich freue mich sehr darauf, Sie 
persönlich kennen zu lernen. 
 
Marcel Riedel - GVV mbH 


